
Themen enthält. Im Laufe der Zeit wer-
den nun immer mehr unterschiedliche 
Auftritte zu bestimmten Themenfeldern 
übersichtlich und ausführlich informie-
ren. Dies dient dort der Zusammenfüh-
rung, wo Inhalte beider Journalistenor-
ganisationen zusammenfließen. Auch 
lassen sich so Fehler vermeiden, die 
gelegentlich durch eine zweifache Ver-
waltung des gleichen Contents entste-
hen können.

Zwei neue Internet­
auftritte bieten 
praxisorientierte Inhalte

Den Start machen zwei Webauftritte. 
Unter www.journalistenberatung.com 
findet sich alles zum Thema Recht für 
Journalisten. Ein wichtiges Thema für 
einen Beruf, bei dem man ständig mit 
unterschiedlichen Menschen, Themen 
und Situationen in Berührung kommt. 
Dazu bestimmen Recherche und Ter-
mindruck häufig den Alltag, was we-
nig Spielraum für die eigene Klärung 
rechtlicher Fragen lässt. Was dürfen 
Journalisten, was anderen Profes-

 D ie zahlreichen Leistungen und In-
formationen, welche die Berufs-

verbände des Journalistenzentrum 
Deutschland auf ihren Webseiten veröf-
fentlichen, können manchmal auch eine 
Krux sein. Zwar bieten Buttons wie „Leis-
tungen von A-Z“ oder spezielle Domain-
namen wie www.verbandsleistungen.de 
einen schnellen Zugriff auf unterschied-
lichste Themenkomplexe. Doch inner-
halb dieser Themen ist dann fleißiges 
Klicken und ein kühler Kopf angesagt, 
um den Überblick nicht zu verlieren.

Das möchten DPV und bdfj ihren 
Online-Besuchern in Zukunft ersparen. 
Aktuell betreiben DPV und bdfj je eine 
Internetpräsenz, welche nahezu alle 

sionen nicht erlaubt ist? Wann kön-
nen sie Auskünfte bei Behörden ver-
langen, welche der „normale“ Bürger 
nicht bekommt? Wann müssen sie 
sich zurückhalten, weil die Privat-
sphäre berührt wird? Und wie weit ge-
hen Urheber- und Nutzungsrechte bei 
Fotos oder Texten und wie unterschei-
den sich diese Rechte?

Vorrangig werden diese Fragen 
durch die Rechtsberatung beantwortet. 
Dazu stehen den Mitgliedern von DPV 
und bdfj die Hausjuristen unter Feder-
führung des Rechtsanwalts und Journa-
listen Olaf Kretzschmar zur Verfügung. 
Er ist auf den Bereich Medien- und Pres-
serecht spezialisiert. Diese Leistung ist 
exklusiv für die Mitglieder bestimmt und 

Geschätztes Mitglied,
lieber Leser, auf vielen Fernseh-
kanälen wird gequatscht, bis nichts 
mehr geht. Aber nicht, um sich ge-
danklich auszutauschen – der 
Wunsch nach Selbstdarstellung 
scheint die Triebfeder derjenigen 
zu sein, deren öffentlicher Voyeuris-
mus scheinbar keine Grenzen kennt. 
Gleich zwei Autoren machen sich 
darüber Gedanken, wohin das führt.

Immer wieder aktuell ist die 
schleichende, aber permanente 
Aushöhlung der pressefreiheitli-
chen Grundrechte. Dass die Quel-
len, welche den Medien vertrau-
liche und wichtige Informationen 
liefern, besonders schützenswert 
sind, galt bisher als Usus. Da-
von weicht jetzt ausgerechnet das 
Bundesverfassungsgericht ab. Der 
Staat bekommt immer mehr Mittel 
in die Hand, um den für die Demo-
kratie so wichtigen Journalismus 
zu knebeln. Die auf Seite 4 und 5 
beschriebene Entwicklung war für 
Fachleute leider abzusehen.

Steter Tropfen höhlt den Stein …

Viel Spaß beim Lesen wünscht  
Ihnen wie immer

Ihre JournalistenBlatt-Redaktion
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Je größer das Labyrinth ist, 
umso länger muss man das Ziel 
suchen. Das kann auch für Inter-
netauftritte gelten. Besonders 
dann, wenn sie über so umfang-
reiche Inhalte verfügen wie die 
Webseiten der Journalistenver-
bände DPV und bdfj. 

Attraktive Webauftritte  
erleichtern Ihre Arbeit

Viel mehr als ein Schaufenster
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kostenfrei im Rahmen der Mitgliedschaft 
enthalten. Sie verschafft einen Über-
blick und bietet eine allgemeine Bera-
tung & schnelle Orientierung bei Fragen 
aus dem Bereich Presse- und Medien-
recht in Deutschland. Ein Online-Formu-
lar mit gesichertem Übertragungsproto-
koll bietet Journalisten die Möglichkeit 
zur schriftlichen Schilderung ihrer recht-
lichen Fragen.

Wie schon beschrieben, kommen 
Journalisten beinahe täglich mit juris-
tischen Fragen in Berührung – wenn 
auch meist unbemerkt. Bei typisch auf-
tretenden Problemen kann die Rechts-
beratung oder auch ein Blick in die 
Fachliteratur weiterhelfen. Viele Kon-
flikte können ebenfalls durch Nutzung 
der Leistung Vertragsrecht von vornhe-
rein vermieden werden. Wo aber Streit-
fälle von grundsätzlicher Thematik sind 
und diese durch die bisherige Recht-

sprechung (noch) nicht abgedeckt sind, 
kann unter Umständen die Grundsatz-
entscheidung beantragt werden. Diese 
wurde entwickelt, um die Ansprüche 
von Journalisten generell und jene von 
den Mitgliedern des DPV und der bdfj 
im Speziellen durchzusetzen. Sie er-
möglicht, eine Übernahme der Prozess-
führung bzw. des Prozesskostenrisikos 
durch die Verbände des Journalisten-
zentrum Deutschland zu beanspruchen. 
Dieser besondere Dienst soll der Ent-
wicklung der Gesetzgebung, Judika-
tur und der Rechtspflege zugute kom-
men. Denn der einzelne Berichterstatter 
hat selten die finanziellen und zeitlichen 
Möglichkeiten, einen derartigen Rechts-
streit durchzuführen, welcher bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung durch 
alle Instanzen wandern kann. Mit dieser 
Leistung bietet sich Mitgliedern die wohl 
einmalige Möglichkeit, einen wichtigen 

Rechtstreit selbst bei hohem Streitwert 
und 5-stelligen Verfahrenskosten durch-
zusetzen. Denn was heute noch das 
Problem eines einzelnen Journalisten 
ist, kann schon morgen Auswirkungen 
auf die ganze Medienlandschaft haben. 
So dient die Grundsatzentscheidung ei-
ner erhöhten Rechtssicherheit für alle 
Journalisten in Deutschland.

Genau recherchiert und 
ausführlich beschrieben

Die neue Webpräsenz verlinkt ebenso 
punktgenau auf die entsprechende Ka-
tegorie „Pressefreiheit & Medienrecht“ 
innerhalb des Infoangebots zur Fach-
literatur (www.medienbu.ch). Neu ist 
der Bereich „Brennpunkt Recht“. Hier 
veröffentlichen die Hausjuristen des 

Das größte Buchangebot  
für Medien und Presse
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Journalistenzentrum Deutsch-
land laufend hervorragend re-
cherchierte Publikationen. Die 
Teilveröffentlichung des unmit-
telbar nachfolgenden Artikels 
ist ein erstes Beispiel dafür, wie 
textliche Inhalte in ihrem gan-
zen Umfang erreichbar gemacht 
werden.

Bedeutsam ist auch die Ru-
brik „Rund ums Thema Recht“, 
welche eine Fülle von themenre-
levanten Informationen bietet. Da-
neben gibt es recherchierte und 
beschriebene Linklisten für eine 
schnelle Suche. Schließlich bietet 
der zeitgemäße Internetauftritt die Mög-
lichkeit zur Erlangung geprüfter Ver-
tragsformulare. Denn wer weiß es nicht 
– Streit kann teuer werden. Die Berufs-
verbände haben in ihrer täglichen Arbeit 
feststellen müssen, dass es bei vielen 
Medienmachern aufgrund ungenauer 
oder fehlender Vereinbarungen früher 
oder später zu Streitigkeiten mit Verla-
gen, Agenturen oder sonstigen Dritten 
kommt. Bildjournalisten haben dabei re-
gelmäßig einen größeren Bedarf an ver-
traglich zu regelnden Situationen, wes-
halb die meisten Vertragsformulare für 
diese Berufsgruppe konzipiert wurden. 
Die Vordrucke enthalten Argumenta-
tionshilfen und dienen dem besseren 
Vergleich. Sie sichern Rechte und hel-
fen, unnötige Streitigkeiten zu vermei-

den. Alle Vertragsformulare wurden in 
Zusammenarbeit mit Juristen individu-
ell entwickelt. Jedes Vertragsformular 
enthält außerdem eine einfache Hand-
lungsanweisung, welche auch für juristi-
sche Laien verständlich formuliert ist.

Verbesserte Darstellung 
der größten deutsch­
sprachigen Fachauswahl

Noch vielfältiger ist das Informations-
angebot rund um die Fachliteratur für 
Medien und Presse. Weit über 1.000 
verschiedene Seiten können von Be-
suchern durchgesehen werden. Der 
Gesamteindruck einer Website wird 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
zufolge am stärksten durch den Inhalt 

bestimmt. Erst der neudeutsch so 
genannte Content erweckt eine 
Internetpräsenz zum Leben.

Deswegen orientiert sich 
www.medienbu.ch nahezu un-
eingeschränkt am Nutzer. Wiss-
begierige können innerhalb der 
größten deutschsprachigen Spe-
zialauswahl nicht nur die Inhalts-
verzeichnisse und die Beschrei-
bungen der Bücher aufrufen.
Auch die unterschiedlichen Sor-
tierungsmöglichkeiten nach Neu-
heiten, Angeboten oder Bestsel-
lern tragen dazu bei, sich schnell 
und praxisorientiert zu informie-

ren. Wer ein Buch erwerben möchte, 
wird direkt zu der Lieferquelle oder zu 
Amazon geführt – einfacher geht es 
kaum.

Mit diesen neuen Internetauftrit-
ten tragen die Berufsverbände dazu 
bei, Journalisten umfassend, situati-
onsbezogen und individuell zu beraten. 
Gleichzeitig sind die Webpräsenzen so 
attraktiv gestaltet, dass sie die individu-
ellen Bedürfnisse ihrer Nutzer in einem 
angenehmen Rahmen befriedigen. In 
naher Zukunft sind für das Thema Pres-
sefreiheit sowie für die Beratungsleis-
tungen ebenfalls gesonderte und infor-
mative Auftritte in Vorbereitung.

 www.journalistenberatung.com 
 www.medienbu.ch 
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Intuitiv und leicht bedienbar
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Im „Brennpunkt Recht“ finden sich 
hervorragend recherchierte Artikel
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 M it der Neuregelung der Telekom-
munikationsüberwachung soll-

ten nach dem Willen der Bundesre-
gierung – neben der Umsetzung der 
Richtlinie 2006/24/EG in deutsches 
Recht – ein „harmonisches Gesamt-
system der strafprozessualen heim-
lichen Ermittlungsmaßnahmen“ ge-

schaffen und zugleich verschiedene 
Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts umgesetzt werden (BT-
Drucks 16/5846, S. 1 f.). Die Eckpunkte 
des seinerzeitigen Gesetzentwurfs hat 
die Bundesregierung unter anderem 
wie folgt umschrieben (vgl. BTDrucks 
16/5846, S. 32): 

	� Harmonisierung und Stärkung des 
Rechtsschutzes der von verdeckten 
Ermittlungsmaßnahmen Betroffenen

	� Harmonisierung und Ergänzung der 
Regelungen zur Verwendung von 
aus solchen Maßnahmen erlangten 
personenbezogenen Daten

	� Klarstellung der Grenzen der Wahr-
heitserforschung und Hervorhebung 
der besonderen Schutzwürdigkeit 
von Berufsgeheimnisträgern

	� Behebung von Unsicherheiten, die in 
der Rechtsanwendung der verdeck-
ten Ermittlungsmaßnahmen aufge-
treten sind

	� Umsetzung der Vorgaben des Über-
einkommens des Europarats über 
Computerkriminalität und der EU-
Richtlinie zur „Vorratsspeicherung“ 
von Verkehrsdaten.

Hauptsächlich die verbesserte Ver-
brechensbekämpfung ist Anliegen der 

nun für rechtmäßig erklärten Geset-
zesänderungen. Zumindest der Punkt 
Nummer drei dieser Aufzählung dürfte 
aus Sicht der Berichterstatter nicht er-
reicht worden sein. Um die Bedeutung 
der gesetzlichen Neuregelungen und 
ihre Tragweite richtig einschätzen zu 
können, muss man sich klarmachen, 
was eigentlich geschehen ist. Was hat 
also der Gesetzgeber getan?

Bundesverfassungs- 
gericht sieht 
Grundrechte der Presse 
als nachrangig an 

§ 100a der Strafprozessordnung ist 
derart neu gefasst worden, dass der 
in Absatz 2 enthaltene Katalog der so-
genannten „Anlasstaten“, welche Vor-
aussetzung für eine Telekommunika-
tionsüberwachung sind, überarbeitet 
wurde. Einzelne Straftatbestände sind 
gestrichen und stattdessen eine Reihe 
neuer Straftatbestände eingefügt wur-
den. Zur Ehrenrettung des Gesetzge-
bers sei erwähnt, dass allzu Privates 
oder gar Intimes dem Erkenntnishun-
ger von Ermittlungsbehörden vorent-
halten bleibt. Liegen nämlich tatsäch-
liche Anhaltspunkte für die Annahme 

Bereits Anfang Dezember letzten 
Jahres hatte das Bundesverfas-
sungsgericht die Vorschriften zur 
Neuregelung der Telekommuni-
kationsüberwachung vom 21. De-
zember 2007 in einem Beschluss 
für verfassungsgemäß erklärt (Az. 
2 BvR 236/08). Es hat damit bestä-
tigt, dass der Gesetzgeber kraft 
Verfassung nicht verpflichtet ist, 
Journalisten denselben Schutz zu 
gewähren, wie er etwa Abgeord-
neten, Geistlichen oder Rechtsan-
wälten gewährt wird. Dies bezieht 
sich auf das Zeugnisverweige-
rungsrecht für Träger von Be-
rufsgeheimnissen, obwohl auch 
Journalisten im Rahmen der Straf-
prozessordnung grundsätzlich 
eine solche Befugnis zugestan-
den wird. 

Journalisten im Visier
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Brennpunkt Recht§

Traurig aber wahr –  
die Überwachung ist 
angeblich verfassungs-
konform?
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vor, dass durch eine Maßnahme allein 
Erkenntnisse aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung erlangt 
werden, so ist die Maßnahme unzuläs-
sig und es besteht ein Beweisverwer-
tungsverbot.

Auch die Benachrichtigungspflicht 
der von verdeckten Ermittlungsmaß-
nahmen Betroffenen wurde in § 101 
Abs. 4 bis 6 StPO neu geregelt. Da-
nach bestehen mehrere Ausnahme-
tatbestände, bei deren Vorliegen die 
Benachrichtigung der betroffenen 
Personen zurückgestellt beziehungs-
weise von einer Benachrichtigung so-
gar gänzlich abgesehen werden darf.

§ 160a StPO wurde zudem der-
art gefasst, dass die dort genannten 
Berufsgeheimnisträger als nicht ei-
ner Straftat Verdächtige einbezogen 
werden, wobei zwischen verschiede-
nen Berufsgruppen differenziert wird. 
Einen umfassenden Schutz genießt 
danach die berufsbezogene Kom-
munikation mit Geistlichen, Rechts-
anwälten und Abgeordneten. Soweit 
diesen Berufsgeheimnisträgern ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, 
gilt ein absolutes Beweiserhebungs- 
und -verwertungsverbot. Für die übri-
gen Berufsgeheimnisträger wie Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, Ärzte, 
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psychologische Psychotherapeuten 
oder Pressevertreter sieht Absatz 2 
dagegen vor, dass die Ermittlungsbe-
hörden im Einzelfall nach Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsätzen das Bestehen 
eines solchen Beweiserhebungs- und 
-verwertungsverbots zu prüfen haben.

Die Presse- und 
Meinungsfreiheit wird 
wieder ein kleines Stück 
mehr beschnitten

Der eigentliche Zweck des Zeugnis-
verweigerungsrechts ist der Schutz ei-
nes Zeugen vor Konflikten, in welche 
er etwa aus Loyalität oder der Pflicht 
zur wahrheitsgemäßen Aussage ge-
raten kann, wenn er zu einer Aussage 
gezwungen wird. In Bezug auf Journa-
listen ergäben eine Aushöhlung des 
Zeugnisverweigerungsrechts und die 
Ausweitung bestimmter Ermittlungs-
maßnahmen zwangsläufig einen ver-
minderten Quellenschutz. Gerade die 
Erkenntnisquellen jedoch sind Grund-
lage journalistischer Arbeit. Versiegen 
sie, weil etwa Informanten nicht aus-
reichend Schutz vor Strafverfolgung 
genießen, kann dies – überspitzt for-
muliert – zum „Lahmlegen des Jour-

nalismus“ und dessen Rolle im Rah-
men der Meinungsbildung und damit 
der Demokratie insgesamt führen. 
Woher sollen manche Erkenntnisse 
kommen, wenn nicht von Informan-
ten? Das Bundesverfassungsgericht 
indes sieht die Grundrechte derer, die 
von Überwachungs- und Ermittlungs-
maßnahmen betroffen sind, sowie der 
Presse allgemein als nachrangig an. 
Dies kann man bewerten wie man will. 
Es ist jedoch ein nunmehr unumstöß-
licher Fakt.

Müssten sich Journalisten, bzw. 
Medienunternehmen dagegen nicht 
wehren können? Dies können sie, und 
zwar mit Hilfe ihrer verfassungsmä-
ßig garantierten Grundrechte. Grund-
rechte sind Abwehrrechte gegen 
staatliche Eingriffe. Grundrechte ste-
hen als Verfassungsrecht rangmäßig 
höher als einfache gesetzliche Rege-
lungen. Sie sind daher Grundlage und 
Ausgangspunkt jeder Gesetzesän-
derung, die nicht gegen höherrangi-
ges Verfassungsrecht verstoßen darf. 
Die verschiedenen Grundrechte, die 
für Medienschaffende von Bedeutung 
sind, lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

	� Meinungsfreiheit (freies Äußern  
der eigenen Meinung)

	� Informationsfreiheit (sich aus  
allgemeinen zugänglichen Quellen 
informieren)

	� Freiheit der Massenmedien (Presse-, 
Rundfunk- und Filmfreiheit)

	� Kunstfreiheit/Wissenschaftsfreiheit
	� Berufsfreiheit
	� Eigentumsfreiheit

Während die ersten beiden Grund-
rechte vor allem das Individuum schüt-
zen sollen, dient Nummer drei vor al-
lem der freien Meinungsbildung. Diese 
ersten drei Befugnisse bilden die so ge-
nannten Kommunikationsgrundrechte 
und werden durch die gesetzliche Neu-
regelung nicht tangiert.

 Dieser Artikel geht weiter. 
 Sie finden den restlichen Text unter 
 www.Journalistenberatung.com 
 im „Brennpunkt Recht“. 

Olaf Kretzschmar
(Autorenportrait siehe Seite 13)

Schon bei geringen Delikten müssen Berichterstatter ihre Informanten 
preisgeben – sonst droht Big Brother
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 L aut Schätzung der Industrie sind 
weltweit aktuell 4,4 Milliarden foto

grafische Aufnahmegeräte in Ge-
brauch. Allein in Deutschland sind 
in 2011 beinahe 9 Millionen neue 
Fotoapparate verkauft worden, 
davon rund 1  Million Spiegelre-
flex – oder kompakte System-Ka-
meras. Und rechnerisch ist jeder 
Haushalt längst mit mehr als einer 
Kamera gut versorgt – einerseits.

Andererseits liefern Micro
stock-Konzerne industrietaugliche 
Bilder zu hunderttausenden von 
der Stange. Die Bildagentur istock 
verkauft etwa alle 1,4 Sekunden 
ein Foto, Tendenz steigend. Und 
immer mehr Redaktionen be-
schäftigen immer weniger Foto-
grafen. Entweder drückt der Re-
dakteur selbst ab oder es gibt ein 
Archiv. Oder Grafiker. Oder ein-
fach nur das schönste Leserfoto.

Viel Angebot und wenig Preis sind 
ein ernstes Problem, doch Jutta, Dirk 
und Oliver haben ihre Strategien. 

Die Nebenjobberin

„Meine Bilder sprechen sich rum“, sagt 
Jutta. Im Hauptberuf verkauft sie Bril-
lengestelle an Optiker. Fotografieren 
war anfangs nur ein Hobby, doch mitt-
lerweile verschiebt sich die Grenze 
von der Handelsvertreterin hin zur Fo-
tografin. Fotoausrüstung inklusive mo-
biler Blitzanlage, Post-Produktion am 
Laptop nach Feierabend, die Modelle 
findet sie im Bekanntenkreis. Dass die 
Foto-Engagierte auch für ihren Chef 
Vorteile bringt, hat er längst erkannt. 
Immer öfter produziert sie Poster 
und Werbung inhouse – zum Nullta-

rif selbstverständlich, doch es funkti-
oniert. Juttas Retro-Serie mit Brillen 
aus den 1980ern hat sich zum Ver-
kaufshit gemausert. Ohne ihre Fo-
tos wären die Gestelle irgendwann im 
Müll gelandet.

Mund zu Mund-Propaganda bringt 
ihr die meisten Neukunden. „Wer zu-
frieden ist, empfiehlt mich weiter.“ Da-
nach folgen ihr selbstgeknüpftes Netz-
werk bei facebook und mit sehr viel 

Abstand die eigene Website als Mar-
keting-Instrumente.

„Wenn es zum ersten Kontakt 
kommt, ist vor Ort die schnelle Prä-
sentation entscheidend.“ Statt Mappe 
zieht Jutta dann ihren mobilen Player 
hervor, Idee und Eindruck sind wich-
tiger als Farbtreue und Auflösung, so 
ihre Erfahrung. Und als Vertreterin für 
Brillen hat sie viele Kontakte, täglich 
kommen neue hinzu.

Der Dauerhafte

Menschen am Arbeitslatz sind ein 
Schwerpunkt der Arbeit von Dirk aus 
Köln. Dabei steht manchmal mehr der 
Mensch als Portrait, mal mehr der Ar-
beitsplatz als Industrieanlage oder als 
Labor im Vordergrund. Darüber hin-

aus gehören Reportagen oder spezi-
elle Projekte zu seinem Portfolio. Zur 
Zeit fotografiert Dirk viel für Konzerne: 
„Diese Kunden schätzen die Qualität 
meiner Bilder und meine Zuverlässig-
keit. Neukunden finden oft  über Publi-
kationen zu mir, gedruckte Bilder oder 
Fotos im Internet sind häufig der Start-
punkt für einen neuen Auftrag.“

Auch wenn für ihn Mund zu Mund-
Propaganda zumindest statistisch 

der wichtigste Kanal ist, weiß er 
auch sehr genau, dass häufig der 
zweite Blick der Homepage gilt. 
Diese wird gerade wieder neu auf-
gebaut. Ein Projekt das in letzter 
Zeit aufgrund der guten Auftrags-
lage etwas hintenübergefallen ist.

Auch wenn manche Kunden 
einen fotografisch eher konserva-
tiven Blick haben und der Dress-
code der Vorstandsetage sich 
scheinbar in der Bildauswahl und 
Gestaltung von Broschüren und 
dem Webauftritt der Konzerne wi-
derspiegelt, ist es trotzdem enorm 
wichtig, immer wieder zusätz-
lich neue, interessante Sichtwei-
sen zu liefern. Werden diese auch 
nicht im ersten Anlauf genommen 
bilden doch gerade diese Bilder 
den Schlüssel, um im Geschäft 

zu bleiben. „Man darf sich nicht allein 
als Ausführender verstehen sondern 
muss auch immer wieder der Impuls-
geber sein.“ 

Der Netzwerker

„Mein Job ist hinter der Kamera, die 
meisten Aufträge bekomme ich über 
meinen Agenten“ fasst Oliver zusam-
men. Seine Bekanntheit hat die kriti-
sche Masse überschritten, einige tau-
send Besucher zählt er täglich auf 
seinen Webseiten. Und da sind regel-
mäßig auch neue Auftraggeber dabei. 
Oliver ist zur Marke geworden.

Gute Werber wollen das Beson-
dere und Oliver liefert, ohne zu ver-
gessen, dass ein Team hinter ihm steht 
„auf das ich mich zu 100 Prozent ver-

Jutta, Dirk und Oliver haben eini-
ges gemeinsam: sie lieben Foto-
grafieren. Und sie leben davon. 
Mehr oder weniger gut, denn ihr 
Revier ist dicht besiedelt und die 
Beute Kunde knapp. 

Der bunte Vogel fängt den Wurm?
Überlebensstrategien von Fotografen – 
Eine nicht repräsentative Umfrage
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Kunden wollen Originalität und keine Fotos 
von der Stange



7JournalistenBlatt 1|2012

lassen kann“. Das Team kümmert sich 
um Oliver und Oliver kümmert sich um 
das Produkt. 

„Ich verzichte auf Schnick-Schnack 
und arbeite schnell. Meine Kunden ge-
hen davon aus, dass ich mich mehr 
traue als andere Fotografen.“ Klingt 
klischeemäßig lässig, ist aber das Er-
gebnis zielgerichteter jahrelanger Ar-
beit. Seine starke Präsenz im Netz 
nützt ihm selbst so wie seinen Kunden 
– jedes Foto platziert ein Produkt di-
rekt in die Zielgruppe – das Netzwerk 
trägt sich selbst. 

Einen Teil davon hat er aus seinem 
früheren Leben als DJ mitgebracht. 
Viele kennen Oliver von damals und 
noch heute ergibt sich manches Ge-

schäftsgespräch weit nach Mitternacht 
in einem Club. Dass auch Oliver keine 
Mappe hat, ist nur konsequent.

Die Idee entscheidet

Mit oder ohne Agent oder Agentur, per 
Website oder mobilem Player: Bei al-
len Unterschieden der Selbstvermark-
tung sind Jutta, Dirk und Oliver in ei-
nem völlig einig: Ihre Kunden wollen 
originelle Fotos und keine von der 
Stange – Bilder, die erst im Kopf ent-
stehen und dann in der Kamera. Und 
dafür braucht es echte Leidenschaft, 
die sich irgendwann auszahlt.�
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Ralf Hoffend, Jahrgang 1966, hat Ger­
manistik und Kunstgeschichte studiert.  
Er arbeitete viele Jahre als Hörfunk­
reporter und TV Redakteur. Seit 2009 
ist er selbständiger Fotograf, Filmautor 
und Redakteur für Private und Industrie­
kunden, Mitglied im DPV
Kontakt: www.dackel-productions.de

Bilder, die sich rumsprechen,  
bringen Neukunden 

Sich mehr trauen als andere Fotografen, 
macht einen zur Marke

Foto: www.dirk-hansen-foto.deGute Fotos auf der eigenen Website sind oft der Startpunkt  
für neue Aufträge
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 M it der Geburt der ersten Auffüh-
rung durch Hans Meiser auf RTL 

wurde der Startschuss für eine große 
Familie gegeben. Mutter Privat war 
fortan dauerschwanger. Fast jedes 
Jahr kam neuer Nachwuchs mit Na-
men wie Ilona, Arabella, Bärbel, Vera, 
Johannes, Sonja, Peter, Oliver, And-
reas, um nur einige zu nennen – und 
das über ein Jahrzehnt lang.

Einige dieser Shows brachten es 
nur ein paar Jahre zum Erfolg, krän-
kelten und wurden eingestellt. Andere 
hielten sich bis weit ins neue Jahrtau-
send. Über Sinn und Unsinn dieses 
Genre wurde von Beginn an heiß dis-
kutiert. Über dessen Qualität und dem 
Nutzen für die Fernsehlandschaft wur-
den ganze Bücher und sogar wissen-
schaftliche Abhandlungen geschrieben.

Doch auch wenn sich öffentlich kei-
ner so richtig dazu bekennen wollte, 
egal welcher Gesellschaftsschicht an-
gehörig: es gab es immer genug Re-
zipienten, die den Shows mit ihrem 
Einschaltverhalten zum Erfolg verhal-
fen. Die mehr als zufriedenstellenden 
Quoten bestätigen bis heute die Ein-
schaltergebnisse. Hier verhält es sich 
wahrscheinlich wie mit der bekannten 
Tageszeitung, über deren Niveau sich 
ebenfalls streiten lässt – keiner liest 
sie, aber rund drei Millionen kaufen 
sie. So auch die Daily Talk-Show – kei-
ner hat sie gesehen, aber jeder kann 
mitreden.

Gefühle, Emotionen, 
Kuckuckskinder und 
Betrug

Umstritten ist der Daily Talk wie wohl 
kaum ein anderes Fernsehformat. 
Was den Bürger bewegt, seine „Ge-
schichte“ vor Millionen von Menschen 
zu erzählen, ist fraglich. Fest steht 
aber, dass mit diesem Genre auch 
Otto Normal die Möglichkeit bekom-
men hat, selbstbestimmt vor die Ka-
mera zu treten. Ein Privileg, das vor-
her nur prominenten Persönlichkeiten 
vorbehalten war. Nun genügt ein An-
ruf über eine geschaltete Telefon-
hotline, um ins Gespräch und damit 
ins Rampenlicht zu kommen. Jeder-
mann hat jetzt die Möglichkeit, vor 
der breiten Masse zu reden. Ob die 
Konsequenzen des Auftritts für sein 
gesellschaftliches Miteinander so 
gravierend sind, dass er das Leben 
des Bürgers dramatisch verändert, ist 
eine Vermutung. Die Art und Weise 
der Diskussionskultur der Sendun-
gen scheint nach wie vor fragwürdig. 
Aber man kann wohl behaupten, dass 
Gefühle, Emotionen und Themenbe-
reiche nicht nur bestimmten gesell-
schaftlichen Schichten zuzuordnen 
sind. „Kuckuckskinder“ und Betrü-
gereien sind selbst in der High Soci-
ety zu finden. Ausgeschlachtet wer-
den diese lediglich boulevardesk in 

TV-Gesellschaftsmagazinen und auf 
Hochglanzpapier. Von dem Gedan-
ken freimachen sollte sich daher je-
der, der das „Menscheln“ nur auf be-
stimmte soziale Schichten schiebt. 

Der Daily Talk hat somit etwas ge-
schafft, was Formate vorher nicht er-
zeugen konnten: den direkten Blick in 
das Wohnzimmer des Nachbarn. „Dis-
kussionen“ kann man direkt lauschen, 
welche früher bestenfalls durch die 
Wand heimlich mithörbar waren. Viel-
leicht ertappt sich sogar der ein oder 
andere dabei, selbst Erlebtes und 
Ausgesprochenes wiederzuerkennen. 
Genau dieser übertragene Blick durch 
das Schlüsselloch scheint es zu sein, 
der fasziniert. Ob das schon Voyeuris-
mus ist, sei dahingestellt. 

Aus dieser Erkenntnis des Erfol-
ges – als da wären die Komponenten 
Bürgerproblematik und der Konfronta-
tion mit derselben sowie der Diskus-
sion und schlussendlichen Lösung mit 
einem Mediator – entstanden andere 
Formate. Diese hätten ohne das Vor-
bild des Daily Talks nie ein solches 
Gelingen verzeichnen können. Begin-
nend mit der gescripteten Gerichts-
show über Doku-Soaps mit diver-
sen Themen, die anfangs auch real 
waren, dann aber dem Script folgten. 
Frauentausch-Sendungen, Beauty-
Ausstrahlungen, selbst Castingshows 
– alle haben den normalen Bürger und 
dessen Probleme zum Thema. Selbst 
eine Kochshow funktioniert nicht ohne 
die Geschichte um den Protagonisten. 
Wo eine Geschichte mit „Fleisch“ ist, 
wird „Fleisch“ verkauft – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Und auch hier be-
weisen die Einschaltquoten wieder 
den Erfolg.

Wer dieses gewaltige Format 
beherrscht, dem kann so leicht 
niemand etwas vormachen.  
Schon in den 1990er Jahren 
konnte man ihr nicht aus dem 
Weg gehen, der Daily Talk-Show. 

Daily Talk
Ein kleiner Tribut an ein Genre, das die  
Fernsehlandschaft bis heute beeinflusst
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Faszination Talkshow: der Blick ins 
Wohnzimmer des Nachbarn

Talkshows haben die Fernsehland-
schaft nachhaltig beeinflusst
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liegt dem Redakteur zusätzlich noch 
die Arbeit der Organisation des An-
reisens der Gäste, des Regieablaufes, 
der Sendebetreuung, des anschlie-
ßenden Sichtens sowie des Schnitts. 
Hinzu kommt oft noch der Dreh eines 
Einspielerfilms, der den Redakteur als 
Realisator agieren lässt.

Wer dieses gewaltige, auch mit 
psychologischem Geschick gespickte 
Arbeitspotential beherrscht, dem kann 
so leicht niemand etwas vormachen.

Kein Wunder, dass viele ehema-
lige Redakteure in öffentlich-rechtli-
chen Talkformaten mit ihrem omnipo-
tenten Wissen und der facettenreichen 
Erfahrung Fuß gefasst und hier das 
Bild dieser Shows aktiv mit verändert 
haben. Konfrontationstalk scheint also 
mittlerweile auch bei den öffentlich-
rechtlichen Formaten angekommen 
und damit gesellschaftsfähig zu sein. 
Stühle auf dem Podium werden be-
wusst konträr besetzt. Da verlässt der 
ein oder andere Gast die Bühne – fast 
wie beim Daily Talk. Nur wird der Büh-
nenabgang dann als Konsequenz der 
„Direktheit des Gespräches“ interpre-
tiert – beim Daily Talk scheint es ein-
fach nur niveaulos.

Vielleicht sollte man daher um-
denken und dem Daily Talk den Tribut 
zollen, den er verdient. Denn eigent-
lich kann man es nicht abstreiten: er 
hat die Fernsehlandschaft nachhaltig 
beeinflusst.�

Der Medienkonsument 
wird zum 
Medienproduzenten

Vielleicht haben auch die User der 
Plattform „Internet“ ihre Möglichkeit zur 
öffentlichen Präsenz im Daily Talk ge-
sehen. Hier geht es sogar noch einfa-
cher: der Bürger muss nicht über eine 
Produktionsfirma gehen. Technisch 
einigermaßen versierte User können 
ihr Konterfei gleich ins Internet stel-
len. Plattformen wie youtube, myvideo 
oder individuell kreierte Show-Home-
pages bekommen ihre eigenen Stars, 
die Öffentlichkeit und Berühmtheit ge-
winnen. Alles ein Produkt der „Öffnung 
des Marktes“ durch die einstigen Daily 
Talks? Im Grunde ja. Der Bürger wird 
mutig, er hat etwas zu sagen – ein-
facher geht es kaum noch. Das Sen-
der-Empfänger-Modell erfährt neue 
Kanäle, und das teilweise ohne inhaltli-
che Beschränkung – ein Problem, das 
nicht nur die Landesmedienanstalten 
beschäftigt.  

Als reiner Daily Talk macht heute 
nur noch eine Show von sich reden und 
das auf einem Sender, den man eigent-
lich schon aufgegeben hatte – Sat 1. 
Vor zwei Jahren bröckelte es kurz am 
Sendeplatz von Talkqueen Britt, doch 
man besann sich, gab einem der weni-
gen Zugpferde weiter grünes Licht und 
feierte somit 2011 das 10-jährige Jubi-
läum. 

Worauf der Erfolg des einzigen 
noch überlebenden Daily Talks begrün-
det ist, kann jeder in Frage stellen. Ist 
es die Moderationskunst der zweifa-
chen Mutter und studierten Kulturwis-

senschaftlerin oder sind es die Themen, 
die zwar schon hundertfach abgearbei-
tet, doch immer noch interessant er-
scheinen, wie Vaterschafts- und Lügen-
detektortests? Verhält es sich wie mit 
den Diätrezepten, die regelmäßig zur 
Frühjahrssaison in zahllosen Frauen-
zeitschriften erscheinen und den Ver-
kauf steigern? Menschliche Probleme, 
die immer wieder thematisiert werden, 
sind eben interessant.

Allgemein steht hinter dem Erfolg 
des Daily Talks auf jeden Fall das Er-
gebnis der Arbeit einer außergewöhn-
lich guten, flexiblen und hoch professio-
nell arbeitenden Redaktion. Von vielen 
Chefredakteuren anderer Genres belä-
chelt und damit unterschätzt, muss der 
Daily-Redakteur mehr als den üblichen 
Fernsehjournalismus liefern.

Konfrontationstalk 
auch bei den öffentlich-
rechtlichen Formaten?

Hier gilt es nicht nur mit einer ausge-
feilten Interviewtechnik den Gästen 
die „Fragen hinter den Fragen“ zu stel-
len, sondern auch mit Feingefühl an je-
den Interviewpartner heranzugehen. 
Oft sind es Konflikte, die in den Shows 
ausgetragen werden – so steht die  
„Both-Sides-Of-The-Story“-Recherche 
im Vordergrund. Es reicht nicht nur, an-
hand der Vita des Gastes zu recher-
chieren. Beweggründe für seinen bis-
herigen Lebensweg, sein Handeln zu 
hinterfragen, das Anhören des Kon-
fliktpartners und Interaktionen ste-
hen im Vordergrund. Neben einem gut 
dramaturgisch ausgearbeiteten und 
schriftlich niedergelegten Interview ob-

Nathalie E. Reinschmidt, seit dem Jahr 
2000 Mitglied im DPV,  ist Journalistin 
und Kulturwissenschaftlerin mit dem 
Schwerpunkt Medien- und Öffentlich­
keitsarbeit. Schon während des Studiums 
war sie für Radio, TV und Print tätig. 
Später wurde sie bei einer renommier­
ten TV-Produktionsfirma als Redakteurin 
für diverse Fernsehformate sowie in der 
Entwicklungsabteilung eingesetzt. Heute 
arbeitet sie als Autorin, Konzeptionerin 
und Texterin für TV, Print, Online und PR.
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Konfrontationstalk erfordert vom Redakteur psychologisches Geschick
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Auch die letzten Tabus 
fallen

Besonders im TV-Bereich, aber auch 
im Bereich der neuen Medien wie im 
Internet, wird es noch mehr Tabubrü-
che in Richtung Gewalt und Sexuali-
tät geben. Die Impulse, um Zuschauer 
an eine Sendung beziehungsweise 
Leser an eine Webpage zu binden, 
müssen zunehmend stärker werden. 
Zuschauer, die wegzappen oder kli-
cken, wenn nicht sofort ein Reiz ge-
weckt wird, werden die Entwicklung in 
Richtung „Stimulus Junkies“ weiterhin 
durchlaufen.

Gewalt und Sexualität gehören zu 
den stärksten Reizen, die direkt ins 
emotionale System des Gehirns vor-
dringen und Gefühle auslösen. Das 
Auslösen dieser Gefühlspalette kann 
süchtig machen, insbesondere wenn 

diese im Alltag kaum gespürt oder er-
lebt werden. Hier wird wahrscheinlich 
auch das Alter der Zuschauer weiter-
hin nach unten sinken.

Gleichzeitig steigert gerade diese 
Enttabuisierung das Verlangen nach 
Werten, Grenzen und Richtlinien, mit 
denen unsere Gesellschaft ihre Le-
bens- und Zukunftsängste dämpfen 
kann. Es ist wie eine Art Rückbesin-
nen auf Vorstellungen, welche bei-
spielsweise vor dem Feminismus 
oder den Zeiten erhöhter Toleranz 
geherrscht haben. Diese Tendenz 
kann man heute gelegentlich schon 
in moralischen Veränderung (Frauen-
bild der 1950er-Jahre, „Wenn Du mir 
untreu bist, verlasse ich Dich sofort“ 
usw. in Telenovelas, Soaps etc.) oder 
auch verschiedenen Retro-Looks (ob 
in Mode oder Chart-Shows zum Bei-
spiel der 1980er) sehen.

Die Medienwelt driftet 
auseinander

Es wird im gesamten Medienbereich 
zunehmend polarisiert zwischen Hoch-
glanzprodukten und Trash. Wie in der 
Gesellschaft, in der verschiedenen Stu-
dien zufolge der Mittelstand schrumpft, 
wird auch im Medienbereich ein kleiner 
Teil der Konsumenten – wie Intellektu-
elle oder besonders fokussierte Per-
sonen – mit für ganz individuelle Ziel-
gruppen verfassten Spezialprodukten, 
Homepages, Chatrooms, Internetforen, 
Themenberichten, Genrefilmen oder 
Hochglanzbroschüren sowie Kultur-
sendungen bedient, beispielsweise bei 
dem Fernsehsender Arte.

Der größere Teil der Masse, der 
hauptsächlich unterhalten und vom 
tristen Alltag abgelenkt werden möchte, 
wird mit schnellen, preiswerten und ab-
solut durchkalkulierten Formaten wie 
den neuerdings gescripteten Doku-
soaps oder häufig recht oberflächli-
chen „Freundeskreisen“ (SMS-Liebes-
hilfe, Online-Communities) abgespeist.

Die Grenzen zwischen 
Wahrheit und Fake 
werden immer fließender

Ob Politikmüdigkeit, Bildungsunwille 
oder Kindervernachlässigung: vielen 
scheint das reale Leben egal zu sein. 
Genauso scheint es keine Rolle zu 
spielen, ob das, was wir lesen oder im 
Internet finden bzw. im TV sehen, wahr 
oder erfunden ist. Längst wird vieles 
nicht mehr hinterfragt (beispielsweise 
Pseudo-Identitäten im Internet bei so-
genannten Flirtlines).

Die Realität findet für viele einfach 
in den Medien statt – oder besser: das, 
was sie dafür halten. Und wenn’s nicht 
wahr ist – was soll’s, wir werden eh Einer von vielen und doch allein?

Wie sieht die Medienwelt  
in 10 Jahren aus?
Eine provokante Prognose für die Entwicklung  
der Medienwelt auf der Grundlage praktischer Erfahrungen 
als Experte, Psychologe, Moderator und Coach
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herkömmlichen medialen Wege. Das 
Gleiche gilt für die über Twitter und Co. 
publizierten News.

Dies wird sich auch in den Unter-
haltungssektor ausweiten: genauso 
wie heute bereits Popgruppen oder 
Künstler über Youtube hochgespült 
werden, wird die kommende Genera-
tion das Internet per Handy und Lap-
top (unter Zunahme an Kombiproduk-
ten mithilfe von Touchscreens und 
Stimmerkennung) völlig selbstver-
ständlich für ihre Unterhaltung nutzen. 

So wird die Interaktivität der verschie-
denen Medienplattformen intensiviert. 
Trends, in-and-outs und „cooles“ wer-
den sich damit sehr viel schneller än-
dern als bisher.�

überall belogen. Dieses Gefühl von 
Ohnmacht und Apathie setzt sich fort, 
was es für die Medienlandschaft leich-
ter macht, Traumwelten zu erschaffen 

(Telenovelas, Romantik, Action, Pro-
mis durchleuchten etc.). Auch deshalb 
besteht die Gefahr, dass das Desinte-
resse an Bildung, Kultur oder Politik in 
den Medien bei der breiten Masse zu-
nimmt.

Fazit: Weniger Realität, vielmehr 
öffentliche Scheinwelt wird das Pro-
gramm bestimmen. Die Sucht nach 
einem medialen Trugbild, besonders 
im TV-Bereich, mit seinen Illusionen 
wird zunehmen. Wahre Gefühle sind 
auf dem Bildschirm nicht mehr aufre-
gend genug, Emotionshülsen sugge-
rieren dem Zuschauer, wie stereotyp 
„man“ auf welche Situation wie zu re-
agieren hat.

Brot und Spiele –  
der Spaß am Pech  
der anderen

Ob Frauentausch oder Promi-Faux-
pas: schon heute ist ein Hauptanteil 
der Medienwelt Voyeurismus. Wen in-
teressiert schon eine Wirtschaftskrise, 
wenn er sich mit der Essstörung von 
Letizia oder der Cellulite von Madonna 
beweisen kann, dass selbst Royals 
und Stars nicht perfekt und überir-
disch schön sind. 

Dieser mediale Voyeurismus er-
setzt, psychologisch gesehen, den 
früheren Treppenhausklatsch oder 
Dorftratsch. Er trifft aber zunehmend 
Randgruppen, mobbt Schwächere 
oder verfolgt Unschuldige (Cybermob-
bing). Gerade im Internetbereich wer-
den immer jüngere Menschen aus rein 
äußerlichen Gründen wie nicht vor-
handenen Markenklamotten oder ei-
ner nicht konformen Figur „zum Ab-
schuss“ freigegeben. Da dies leicht 
und gleichzeitig anonym bewerkstel-
ligt werden kann, wird diese Entwick-
lung zunehmen. 

Wir werden unsere 
Unterhaltungswelt 
selbst gestalten

Die Anfänge sind bereits gemacht: 
gerade Online werden durch das 
leichte verfügen über eigene Bildquel-
len (Handyfilme, Webcams) schnel-
ler Nachrichten verbreitet als über die 

Michael Thiel liefert zusammen mit 
Annika Lohstroh (Medienbüro Hamburg) 
zahlreiche Beiträge für TV, Print und Radio.  
Michael Thiel ist Diplom-Psychologe und 
arbeitet seit mehr als 20 Jahren auch als 
Personal-Coach. Vielen Fernsehzuschau­
ern ist er als Moderator z. B. von „Räum 
Dein Leben auf!“ (WDR/NDR), „Familien­
hilfe mit Herz“ (RTL) und „Schluss mit 
Hotel Mama!“ (Kabel1) bekannt. 

Cybermobbing kann auf das reale 
Leben überspringen

Ersetzt der mediale Voyeurismus 
Klatsch und Tratsch?

Im Zusammenspiel mit den Internetgrößen entwickeln wir  
unsere eigene Unterhaltung
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W ie im Bereich des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts generell, 

wird man auch für den Spezialfall des 
Rechts am eigenen Bild von der Regel 
ausgehen müssen, dass die Einwilli-
gung nur soweit reicht, wie der mit ih-
rer Erteilung verfolgte Zweck (Löffler/
Steffen, Presserecht, § 6 LPG, Rdnr. 
127). Ist der Veröffentlichungszweck 
nicht Gegenstand der ausdrücklichen 
Einigung, so ist er den Umständen zu 
entnehmen, die für die Erteilung maß-
geblich waren (OLG Hamburg, AfP 81, 
356 – Intime Sprechstunde). Der Bun-
desgerichtshof hatte kürzlich darü-
ber zu entscheiden, ob ein rechtskräf-
tig verurteilter Straftäter, entgegen der 
gerichtlichen Anordnung zur Verpixe-
lung von Bildern seiner Person, unver-
pixelt abgebildet werden darf.

Der Bundesgerichtshof (Az. VI 
ZR 108/10, Urteil v. 07.06.2011) be-
jahte diese Frage für den Fall des Be-
stehens eines erheblichen öffent-
lichen Informationsinteresses. In dem 
zur Entscheidung stehenden Fall hatte 
sich ein verurteilter Straftäter gegen 
eine Boulevardzeitung mit vier großen 

Buchstaben (dies ist ein 
gutes Beispiel für nicht 
ausreichende Unkenntlich-
machung!) zur Wehr ge-
setzt, nachdem diese ein 
Foto von ihm, in einem Ar-
tikel aus dem Jahre 2008 
mit der Überschrift „Irak-
Terroristen müssen für At-
tentatsplan ins Gefängnis!“, 
entgegen einer richter-
lichen Anweisung unverpi-
xelt verwendet hatte. 

Im Instanzenzug hatte 
der verurteilte Straftäter 
zuvor vom Landgericht und 
vom zuständigen Oberlan-
desgericht Recht bekom-
men. Der Bundesgerichts-
hof hat nun die beiden 
vorinstanzlichen Urteile 
aufgehoben. Die Richter 
argumentierten, dass der 
Schutz der Persönlich-
keitsrechte des Verurteil-
ten gegen das öffentliche 
Informationsinteresse ab-
gewogen werden müsse. 
Im vorliegenden Fall hat 
der Verurteilte als Mitglied einer Ter-
rorgruppe einen Anschlag auf den ira-
kischen Ministerpräsidenten verübt. 
Die Richter urteilten, dass in diesem 
Fall das öffentliche Informationsinte-
resse die Persönlichkeitsrechte des 
Verurteilten überwiege. Auch eine An-
ordnung der Richter des Ausgangsver-
fahrens an die Journalisten, geschos-
sene Bilder nur verpixelt darzustellen, 
ändere daran nichts. 

Das Urteil ist zwar durchaus als 
journalistenfreundlich zu bezeichnen, 
bringt indes jedoch keine eindeutige 
Rechtssicherheit für jegliche zukünf-
tige Fälle. Grundsätzlich gilt – Es ver-
bietet sich jede schematische Lösung! 
Ob in einem konkreten Fall das öffent-
liche Informationsinteresse nämlich 
tatsächlich die Persönlichkeitsrechte 
eines Verurteilten überwiegt, ist stets 
von den Umständen des Einzelfalles 
abhängig. Die endgültige Beurteilung 

und Wertung dieser Umstände kann 
daher immer nur ein Gericht treffen, 
nachdem die Berichterstattung be-
reits erfolgt ist. Mit ihrer Entscheidung 
haben die Karlsruher Richter jeden-
falls die Pressefreiheit gestärkt. Das 
höchstrichterliche Urteil dient im Rah-
men zukünftiger Verfahren als wich-
tige Argumentationsgrundlage. 

Wer es nicht in den Gerichtssaal 
schafft, weil dieser aufgrund des über-
wältigenden Medieninteresses über-
füllt ist – man denke nur an den „Ka-
chelmann-Prozess“, der muss sich 
vom höchsten deutschen Gericht, dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG, 1 
BvR 1932/02), folgendes sagen las-
sen: Das Verteilen von Sitzplätzen für 
Journalisten in einer Gerichtsverhand-
lung nach der Reihenfolge ihres Er-
scheinens im Gerichtsgebäude, ver-
bunden mit einer Nachrückmöglichkeit 
für den Fall, dass ein Journalist den 

Inhaber so genannter Allgemeiner 
Persönlichkeitsrechte – speziell 
des Rechts am eigenen Bild – und 
das sind mit ca. 80 Millionen Bun-
desbürgern nicht eben wenige, 
versuchen immer wieder die Ver-
breitung von Aufnahmen zu ver-
hindern. Sei es, weil sie sich zu 
dick, zu dünn, zu müde oder sonst 
wie unvorteilhaft abgelichtet se-
hen oder einfach öffentlich nicht 
vorkommen wollen. Die Frage der 
Anonymisierung abgelichteter 
Personen stellt sich für Journalis-
ten insbesondere im Rahmen der 
Berichterstattung über Gerichts-
verfahren. Gerade der zurück lie-
gende „Kachelmann-Prozess“ hat 
die Frage, in welchem Umfang Ge-
richtsberichterstattung zulässig 
ist, neu aufgeworfen.

Inwieweit haben verurteilte Straftäter  
Rechte am eigenen Bild?

Ganz ohne Balken! 
Zur Anonymisierung von Personen im Rahmen  
der (Gerichts-)Berichterstattung
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Saal verlässt, stellt eine sachgerechte 
Ausgestaltung der Gerichtsöffentlich-
keit dar. Es ist aus verfassungsrecht-
licher Sicht nicht zu beanstanden, 
wenn der Vorsitzende einer Gerichts-
verhandlung auf diese Weise eine dis-
kriminierungsfreie Zuteilung der knap-
pen Plätze erreichen will. Es ist nicht 
Sache des Bundesverfassungsge-
richts zu prüfen, ob die beste Verteil-
modalität gewählt worden ist. 

Verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden ist die Regelung, nach der 
ein Platz im Sitzungssaal, wenn einer 
der Journalisten den Raum verlässt, 
durch einen anderen noch wartenden 
Journalisten besetzt wird. Die von den 
Beschwerdeführern beanstandete 
Notwendigkeit, in der Folge zwischen 
aktueller und vollständiger Berichter-
stattung wählen zu müssen, trifft alle 
Journalisten in gleicher Weise.

Kann ein Fernsehjournalist den 
Gerichtssaal wegen Überfüllung nicht 
betreten, ist dies kein Eingriff in die 
Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 
2 GG. Hinsichtlich des Zugangsrechts 

zu Gerichtsverhandlungen sieht das 
Grundgesetz keine grundsätzliche Un-
terscheidung zwischen Journalisten 
verschiedener Medientypen oder ver-
schiedener Medienunternehmen vor. 
Dies schließt es nicht prinzipiell aus, 
bei der konkreten Ausgestaltung der 
Zugänglichkeit des Sitzungssaals sach-
gerechte Unterscheidungen vorzuneh-
men. Wenigstens darf mittels anonymi-
sierter Urteile über Gerichtsverfahren 
berichtet werden, sofern es der Journa-
list nicht schafft, einen Platz im über-
füllten Gerichtssaal zu bekommen. 

Eine wahrheitsgemäße Berichter-
stattung verletzt das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht eines Angeklagten 
nicht. Insbesondere stellt nicht jede öf-
fentliche Berichterstattung über eine 
Person einen Verstoß gegen dieses 
aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m, Art. 2 Abs. 1 
GG abgeleitete Grundrecht dar. Das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht bil-
det ein ausfüllungsbedürftiges Rah-
menrecht. Es vermittelt seinem In-
haber gerade nicht den Anspruch, in 
der Öffentlichkeit nur so dargestellt 
zu werden, wie er sich dargestellt se-
hen möchte (BVerfG, Beschluss v. 
18.02.2010, 1 BvR 2477/08, NJW 2010 
1587; Beschluss vom 08.06.2010, 1 
BvR 1745/06, NJW 2011, 47). Viel-
mehr ist eine öffentliche Berichterstat-
tung zulässig, sofern das Schutzinte-
resse der Person, über die berichtet 
wird, das Interesse des Berichtenden 
an der Veröffentlichung nicht über-
wiegt. Die Rechtsprechung hat dabei 
Fallgruppen ausgearbeitet, in denen 
von einem Überwiegen des Schutz-
interesses auszugehen ist. Die Be-
richterstattung fällt jedoch nicht unter 
eine der Fallgruppen, sofern sie nur 
wahrheitsgemäß ist, keine Schmähkri-
tik darstellt, nicht die Privatsphäre des 

Angeklagten betrifft und keine  „Pran-
gerwirkung“ entfaltet. 

Die Berichterstattung über die 
Rolle eines Angeklagten in einem Ge-
richtsverfahren betrifft allein seine so 
genannte Sozialsphäre. Die Berichter-
stattung wird ihren Anlass auch regel-
mäßig in dem öffentlichen Wirken des 
Angeklagten haben. Eine Gerichtsbe-
richterstattung entfaltet in der Regel 
auch keine „Prangerwirkung“, sofern 
die Grundsätze fairer Berichterstat-
tung beachtet werden. Eine „Pranger-
wirkung“ liegt mit den Worten des Bun-
desverfassungsgerichts (Beschluss 
vom 18.2.2010 - 1 BvR 2477/08, NJW 
2010, 1587) nur dann vor, wenn "ein, 
nach Auffassung des Äußernden, be-
anstandungswürdiges Verhalten aus 
der Sozialsphäre einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt gemacht wird und 
sich dieses schwerwiegend auf Anse-
hen und Persönlichkeitsentfaltung des 
Betroffenen auswirkt“ (vgl. BGH, Ur-
teil vom 21.11.2006 - VI ZR 259/05 -, 
NJW-RR 2007, S. 619 <620 f.>: Ur-
teil vom 23.06.2009 - VI ZR 196/08 -, 
NJW 2009, S. 2888 <2892>). Was ins-
besondere dort in Betracht kommt, wo 
eine Einzelperson aus der Vielzahl 
derjenigen, die das vom Äußernden 
kritisierte Verhalten gezeigt haben, 
herausgehoben wird, um die Kritik des 
als negativ bewerteten Geschehens 
durch Personalisierung zu verdeutli-
chen (vgl. BGH, Urteil vom 12.07.1994 
- VI ZR 1/94). �

„Pressefreundliche“ Entscheidungen sind vom Einzelfall abhängig

Fo
to

: S
te

ve
 Y

ag
er

Fo
to

: K
ze

no
n

Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für 
Medien- und Presserecht im Journalisten­
zentrum Deutschland. Er steht den Mit­
gliedern von DPV und bdfj auch inner­
halb der kostenfreien Rechtsberatung 
für Fragen zur Verfügung. Der Journa­
list und Hausjustiziar führt eine eigene 
Kanzlei (www.kiel-recht.de) und verfasst 
im „Brennpunkt Recht“ regelmäßig Fach­
artikel.

Im Gerichtssaal gilt:  
wer zuerst kommt, mahlt zuerst
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 B ei vielen geschäftlichen Dokumen-
ten müssen bestimmte Aufbewah-

rungsfristen beachtet werden. Spä-
testens nach zehn Jahren dürfen die 
meisten Unterlagen entsorgt werden, 
viele Dokumente bereits nach sechs 
Jahren. Unter bestimmten Umständen 
dürfen Papierdokumente in elektroni-
scher Form gespeichert und die Origi-
nale schon früher vernichtet werden.

Archivierungspflichten ergeben 
sich aus unterschiedlichen Vorschrif-
ten: Für jeden Gewerbetreibenden und 
für jeden Freiberufler gelten die steuer-
lichen Aufbewahrungsfristen. Kaufleute 
müssen darüber hinaus das Handels-

recht beachten. Die wichtigsten steu-
erlichen Aufbewahrungsvorschriften  
sind in § 147 der Abgabenordnung zu-
sammengefasst. Zu unterscheiden 
sind grundsätzlich zwei Aufbewah-
rungsfristen: 

	� 10 Jahre: alle Buchungsbelege und 
sämtliche Buchführungsaufzeich-
nungen, darunter insbesondere Jah-
resabschlüsse, Eröffnungsbilanzen 
und Inventarverzeichnisse sowie 
die „zu deren Verständnis erforder-
lichen“ Unterlagen. 

	� 6 Jahre: alle eingehenden „Handels- 
und Geschäftsbriefe“ und die Kopien 
der ausgehenden Geschäftskorre-
spondenz sowie sämtliche sonstige 
Unterlagen, die steuerlich von Be-
deutung sind. 

Die Fristen beginnen mit dem Ende 
des Kalenderjahres, in dem die betref-
fenden Dokumente entstanden sind. 
Beispiel: Eingangsrechnungen aus 
dem Jahr 2000 können beispielsweise 
seit dem 1. Januar 2011 in den Reiß-

wolf. Der Jahresabschluss für 2000, 
der Anfang 2001 erstellt worden ist, 
darf hingegen frühestens 2012 ent-
sorgt werden. 

Aufbewahrungspflichten 
speziell für freiberuflich 
tätige Medienschaffende

Für freiberufliche Journalisten besteht 
für umsatzsteuerliche Zwecke eine 
Verpflichtung zur Aufzeichnung der 
Betriebseinnahmen. 

Weiterhin ist ein Verzeichnis über 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
von nicht abnutzbaren Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens zu führen. 
Für Einnahmebelege besteht eben-
falls eine Aufbewahrungspflicht. Eine 
Pflicht zur Aufbewahrung von Aus-
gabebelegen besteht grundsätzlich 
nicht, den Freiberufler trifft jedoch ggf. 
eine Beweislast, so dass auch diese 
Belege aufbewahrt werden sollten, 
soweit sie für die Besteuerung von 
Bedeutung sind.

Aufbewahrungsfristen  
von Geschäftsunterlagen

Was darf weg und was nicht?
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Steuerrecht§

Die Akten stapeln sich im Büro. 
Es muss dringend mal wieder 
aufgeräumt werden, aber der 
Keller ist auch schon voll. Was 
muss unbedingt aufbewahrt 
werden und was kann getrost 
entsorgt werden? Dieser Artikel 
gibt hierzu nützliche Hinweise 
und Tipps.
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	� Solange über die Besteuerung ei-
nes Geschäftsvorgangs noch nicht 
abschließend entschieden worden 
ist, müssen die dazugehörigen Un-
terlagen auch über die allgemeinen 
Aufbewahrungsfristen hinaus ver-
wahrt werden. So zum Beispiel bei 
Gerichtsverfahren, die sich ange-
sichts überlasteter Finanzgerichte 
oft jahrelang hinziehen. 

	� Aufbewahrungspflichten erfordern 
eine geordnete Ablage, die im Ernst-

fall einen direkten Zugriff ermöglicht. 
Der sprichwörtliche Umzugskarton 
oder Papiercontainer voller Einzel-
belege genügt daher nicht. 

	� Im Original müssen lediglich Eröff-
nungsbilanzen und Jahresabschlüsse 
verwahrt werden.  Aufgrund der höhe-
ren Beweiskraft ist das auch für Kon-
toauszüge und Rechnungen empfeh-
lenswert. Alle anderen Dokumente 
dürfen eingescannt und in elektro-
nischer Form gespeichert werden. 
Während der vorgeschriebenen Auf-
bewahrungsfristen müssen die Digi-
talkopien in originalgetreuer Form je-
doch wieder lesbar gemacht werden 
können. 

	� Unterlagen gehören nicht einfach 
ins Altpapier, da sich darin vertrau-
liche und personenbezogene Daten 
befinden. Es sollte vielmehr einen 
Reißwolf der DIN-Sicherheitsstufe 3 
verwendet oder ein seriöses Ent-
sorgungsunternehmen beauftragt 
werden.

Die genannten Aufbewahrungspflich-
ten und -fristen sollten durchaus ernst 
genommen werden. Denn sollten Un-
terlagen in größerer Zahl fehlen, läuft 
man Gefahr, dass Ordnungsgelder 
verhängt werden und das Finanzamt 
Zwangsschätzungen vornimmt.�

Alte Unterlagen gehören nicht 
einfach ins Altpapier 
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Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit langem  
als Steuerberaterin etabliert. Die Tätig­
keits- und Interessenschwerpunkte ihrer  
Kanzlei liegen u. a. auf der Betreuung 
von freien Berufen und dem engagierten 
Beistand für fest angestellte Journalisten 
& Kommunikationsfachleute. Sie leitet  
federführend das Team des Journalisten­
zentrum Deutschland, welches den Mit­
gliedern von DPV und bdfj im Rahmen 
der kostenfreien Steuerberatung kompe­
tent zur Seite steht.

Besser geordnet  
aufbewahren   

Tipps:

Fehlen Unterlagen,  
riskiert man Zwangsgelder 
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Für selbständige Journalisten:  
die Gewinnermittlung

 D ie Einnahme-Überschuss-Rech-
nung ist eine einfache Geldver-

kehrsrechnung. Maßgebend ist der 
Zu- und Abfluss von Einnahmen und 
Ausgaben. 

Steuerliche Anforderungen  
an die Gewinnermittlung:

 
	� Einnahmen werden steuerlich in 

dem Jahr erfasst, in dem sie auf 
das Konto eingehen. Es spielt keine 
Rolle, wann die Leistung erbracht 
oder die Rechnung ausgestellt wird. 

	� Ausgaben werden – ebenso wie die 
Einnahmen – erst im Jahr der Zah-
lung berücksichtigt. 

	� Anlagegüter hingegen, wie zum Bei-
spiel der PC oder der Schreibtisch, 
können nur im Rahmen der soge-
nannten Abschreibung für Abnut-

zung (kurz: AfA) gewinnmindernd 
geltend gemacht werden. Hierbei 
spielt es keine Rolle, wann die Ge-
genstände bezahlt werden. So kann 
die AfA beim Kauf im Dezember 
schon im alten Jahr wirken, auch 
wenn die Rechnung erst im Januar 
beglichen wird. Im Jahr der An-
schaffung kann die AfA nur zeitan-
teilig angesetzt werden. 

	� Wirtschaftsgüter gehören – mit Aus-
nahme von Immobilien – entweder in 
vollem Umfang oder überhaupt nicht 
zum Redaktionsbüro. Maßgebend 
ist hierbei die betriebliche Nutzung: 
liegt sie über 50 Prozent, so sind die 
Kosten Betriebsausgaben und der 
Privatanteil wird als Entnahme hin-
zugerechnet. Anderenfalls bleibt das 
Vermögen in vollem Umfang privat. 
Hier kann jedoch der betriebliche 
Anteil mittels Einlage berücksich-
tigt werden. Bei einem Nutzungsan-
teil zwischen 10 Prozent und 50 Pro-

zent können Freiberufler wählen, ob 
sie das Wirtschaftsgut als Betriebs-
vermögen behandeln möchte. 

	� Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-
kosten bis zu 410 Euro können sofort 
oder aber über die betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer abgeschrie-
ben werden. Selbstständig nutzbare 
Wirtschaftsgüter deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten zwar 
150 Euro, aber nicht 1 000 Euro über-
steigen, können je Wirtschaftsjahr in 
einen Sammelposten aufgenommen 
werden. Dieser Sammelposten ist ab 
dem Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung gleichmäßig mit jeweils 1/5 
abzuschreiben (so genannte Pool-
abschreibung). Die betriebsübliche 
Nutzungsdauer spielt dabei keine 
Rolle. Dieses Wahlrecht kann der 
Freiberufler für alle in einem Wirt-
schaftsjahr angeschafften oder her-
gestellten Wirtschaftsgüter nur ein-
heitlich ausüben. Abhängig von der 

Journalisten, die selbstständig 
tätig sind, müssen als Freibe-
rufler eine Gewinnermittlung für 
jedes Kalenderjahr zusammen 
mit Ihrer Steuererklärung abge-
ben. Da sie nicht zur Buchfüh-
rung verpflichtet sind, reicht eine 
einfache Einnahme-Überschuss-
Rechnung. Hierbei werden die 
Einnahmen und die Ausgaben 
eines Jahres saldiert. 
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Keine Angst! Die Einnahme-
Überschuss-Rechnung ist eine 
einfache Geldverkehrsrechung

Freiberufler müssen jährlich eine Gewinnermittlung abgeben
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Ausübung des Wahlrechts sind be-
sondere Aufzeichnungspflichten zu 
beachten.

	� Bei Anschaffung von Wirtschaftsgü-
tern von mehr als 1 000 Euro gibt es 
alternativ die lineare Abschreibung 
entsprechend der Nutzungsdauer 
oder die wieder eingeführte degres-
sive AfA mit maximal 25 Prozent. 

	� Beim Verkauf von betrieblichen Ge-
genständen sind zwei Posten zu er-
fassen. Der noch nicht abgeschrie-
bene Buchwert zählt im Jahr der 
Veräußerung zu den Ausgaben, der 
Verkaufspreis aber erst bei erhalte-
ner Zahlung zu den Einnahmen. 

	� Die im Bruttoerlös enthaltene Um-
satzsteuer ist als Einnahme zu er-
fassen. Die an das Finanzamt ab-
geführte Umsatzsteuer stellt eine 
Ausgabe dar. 

	� Bei gezahlten Rechnungen wird ge-
nau umgekehrt zur Umsatzsteuer 
verfahren: Die enthaltene Vorsteuer 
ist Betriebsausgabe und wird bei Er-
stattung vom Fiskus als Einnahme 
verbucht. Maßgebender Zeitpunkt 
ist in diesen Fällen die Zahlung. 

Der hauptberuflich tätige Journalist ist 
berechtigt, eine Betriebsausgabenpau-
schale von 30 Prozent der Einnahmen 
zu beanspruchen, wobei die Höchst-
grenze allerdings bei 2.455 Euro pro 
Jahr liegt. Bei Ausübung einer neben-
beruflichen journalistischen Tätigkeit, 
darf eine Betriebsausgabenpauschale 

in Höhe von 25  Prozent beansprucht 
werden, wobei die Grenze hier bereits 
bei 614 Euro im Jahr liegt. 

Es sollte stets geprüft werden, ob 
die jeweilige Pauschale die tatsäch-
lichen Betriebsausgaben übersteigt. 
Belege sollten daher gesammelt wer-
den, damit am Ende des Jahres ent-
schieden werden kann, ob die Be-
triebsausgabenpauschale vielleicht 
günstiger ist. 

� Gabriele Krink
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Sie sind Journalist?

Profi tieren Sie von hervorragendem Service, Fachinformationen, 

qualifi zierter Beratung, Presseausweis, wirksamem Engagement, 

Medienversorgung und zahlreichen weiteren Leistungen. 

Die Journalistenverbände informieren Sie gerne:

Journalistenzentrum 
Deutschland

Stresemannstr. 375
D-22761 Hamburg

Tel. 040 / 8 99 77 99
info@journalistenverbaende.de

www.journalistenzentrum-deutschland.de · www.dpv.org · www.bdfj.de

Die Abschreibung für Abnutzung 
(AFA) wirkt sich gewinnmindernd  
aus und bringt bares Geld

Anzeige
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 D ie Künstlersozialabgabe ist von 
Unternehmen zu leisten, wel-

che die Arbeit selbstständiger Künstler 
und Publizisten in Anspruch nehmen. 
Wenn also ein Verlag für seine Zeitung 
Texte eines freien Journalisten druckt, 
muss er dafür eine Künstlersozialab-
gabe zahlen. Die Abgabe orientiert 
sich an der Höhe des bezahlten Hono-
rars. Alle Honorare, die der selbststän-
dige Künstler innerhalb eines Jahres 
von dem Unternehmen erhalten hat, 
werden addiert und bis zum 31. März 
des Folgejahres an die Künstlerso-
zialkasse (KSK) gemeldet. Derzeit 
müssen Unternehmen 3,9 Prozent 
der Jahressumme – abzüglich Umsatz-
steuer und Reisekosten – als Künstler-
sozialabgabe abführen.

Hintergrund ist, dass der Staat frei-
schaffende Künstler und Publizisten 
ähnlich wie in einem Angestelltenver-
hältnis unter den Schutz der gesetzli-
chen Sozialversicherung stellt. Damit 
soll vermieden werden, dass selbst-
ständige Künstler aus finanziellen 
Gründen unterversichert sind. Deshalb 
zahlen sie im Rahmen der so genann-
ten Künstlersozialversicherung (KSV) 
wie „normale“ Arbeitnehmer nur einen 
Teil der Kosten für die Kranken-, Ren-
ten- und Pflegeversicherung. Der Rest 
wird durch staatliche Zuschüsse und 
die Künstlersozialabgabe finanziert.

Wer in welchen Fällen eine Künst-
lersozialabgabe zahlen muss, regelt 
das Künstlersozialversicherungsge-
setz (KSVG). Zu den Unternehmen, die 
typischerweise selbstständige künst-
lerische und publizistische Leistun-

gen verwerten und deshalb auf jeden 
Fall abgabepflichtig sind, gehören zum 
Beispiel Verlage, Rundfunkanstalten, 
Theater und Museen. Darüber hinaus 
sind aber auch Unternehmen von der 
Abgabepflicht betroffen, die zum Bei-
spiel häufiger einen freien Grafiker da-
mit beauftragen, ihre Firmenwerbung 
zu gestalten. Und, was viele freiberufli-
che Künstler immer wieder überrascht: 
Auch sie können abgabepflichtig wer-
den, wenn sie Leistungen anderer 
selbstständiger Kollegen verwerten 
oder vermarkten.

Kompliziert wird es, wenn mehrere 
Personen involviert sind. So ist es zum 
Beispiel denkbar, dass ein freier Tex-
ter im Auftrag eines Kunden eine Bro-
schüre produziert. Er schreibt hierfür 
den Text und verwendet Bilder eines 
freischaffenden Fotografen. Die KSK 
fordert die Künstlersozialabgabe im-
mer von demjenigen ein, der mit dem 
Künstler einen direkten Vertrag hat. In 

dem Beispiel wäre es also 
so, dass der Texter eine Ab-
gabe für die Leistung des Fo-
tografen zahlen muss, weil 

er ihn als Künstler beauf-
tragt hat. In den Augen 
der KSK tritt er in dem 
Fall als Unternehmer auf. 

Der Kunde des Texters 
muss dann noch einmal eine 

Abgabe auf den gesamten Auf-
trag abführen. Das begründet 
die KSK damit, dass aus den 
einzelnen künstlerischen Bei-
trägen ein neues Gesamtwerk 
entstanden ist, welches der 
Kunde von dem Texter alleine 
nicht bekommen hätte.

Abgabepflicht besteht übri-
gens auch, wenn zum Beispiel 
ein Journalist einen selbst-
ständigen Webdesigner beauf-
tragt, seine Internetseite zu ge-

stalten. Die KSK wertet das 
als künstlerische Tätigkeit, 
selbst wenn der Webdesig-

ner keine künstlerische Ausbil-
dung hat.

Das Gesetz sieht jedoch 
Ausnahmen von der Abgabepflicht vor. 
So sind zum Beispiel Werke von ne-

Sobald mehrere Personen invol-
viert sind, wird es kompliziert
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Ein paar Prozent für den Künstler
Künstlersozialabgabe

Ein Unternehmen, das die Arbeit  
eines selbstständigen Künst-
lers oder Publizisten verwertet, 
muss dafür eine Künstlersozialab-
gabe zahlen. Was viele Freiberuf-
ler nicht wissen: Auch sie sind in 
vielen Fällen abgabepflichtig, 
etwa wenn sie für Aufträge 
einen Grafiker oder Texter 
hinzuziehen.

Ill
us

tr
ai

on
: d

ie
z 

ar
tw

or
k 



19JournalistenBlatt 1|2012

benberuflichen Künstlern, die über die 
Übungsleiterpauschale bezahlt wer-
den, abgabefrei. Außerdem können 
Aufträge, die nur sehr selten und nicht 
regelmäßig an einen freien Künstler 
oder Publizisten gegeben werden, von 
der Abgabepflicht befreit sein. Im Zwei-
felsfall kann bei der KSK nachgefragt 
werden.

Im KSVG ist festgelegt, dass sich 
jedes abgabepflichtige Unternehmen 
ohne weitere Aufforderung bei der 
KSK melden muss. Wer dem zu spät 
oder gar nicht nachkommt, von dem 
kann die KSK ein Bußgeld von bis zu 
5 000 Euro kassieren. Und: Nicht ge-

zahlte Abgaben können von der Be-
hörde noch fünf Jahre rückwirkend 
nachgefordert werden. Die KSK ist 
außerdem über das KSVG dazu be-
rechtigt, Betriebsprüfungen vorzu-
nehmen.

Die gesetzlichen Regelungen zur 
Künstlersozialabgabe sind übrigens 
nicht ganz unumstritten. Der Bund der 
Steuerzahler kritisiert den bürokrati-
schen Aufwand für Abgabenpflichtige 
als unverhältnismäßig. Außerdem hält 
er die geltenden Bestimmungen für 
undurchsichtig und unzumutbar und 
hat bereits mehrere Klagen gegen die 
Künstlersozialabgabe unterstützt. Ei-

ner der Hauptkritikpunkte ist zugleich 
ein weiteres wichtiges Merkmal der 
Künstlersozialabgabe: sie muss auch 
dann gezahlt werden, wenn der be-
treffende Künstler gar nicht in der KSV 
versichert ist.�

 Weitere Informationen   
zur Künstlersozialabgabe unter  
www.kuenstlersozialkasse.de

Die Künstlersozialabgabe 
ist nicht unumstritten
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Mirjam Büttner ist Journalistin und  
arbeitet im Medienbüro Hamburg –  
einer kirchlichen Aus- und Weiterbil­
dungseinrichtung für Print, Radio, TV und 
Online, die seit über 20 Jahren besteht. 
Beim Journalistenzentrum Deutschland 
steht sie den Mitgliedern von DPV und 
bdfj über die JournalistenBeratung gerne 
zur Verfügung.

Nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz werden auch selb-

ständige Publizisten in bestimmten 
Zweigen der Sozialversicherung ver-
sichert, wenn die Voraussetzungen 

nehmerzahl begrenzt ist. Mitglieder 
von DPV und bdfj werden bei den An-
meldungen bevorzugt behandelt.

 Veranstaltungszeit und -ort: 
Donnerstag, der 12. April 2012
19.00 bis ca. 21.00 Uhr 
Journalistenzentrum Deutschland 
Seminar- und Konferenzraum 
Stresemannstraße 375 
Eingang 10 
D-22761 Hamburg

 Anmeldung: 
Journalistenzentrum Deutschland
Tel. 	040 8997799
Fax 	040 8997779
briefe@dpv.org

hierzu vorliegen. Wer ist aber nun Pu-
blizist und welche Voraussetzungen 
müssen vorliegen? Gibt es Ausnah-
men von der Versicherungspflicht und 
welche sind das?

Der Vortrag soll einen Überblick 
der gesetzlichen Regelungen über 
den Umfang der Versicherungspflicht 
nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz und die Ausnahmen von 
der Versicherungspflicht nach diesem 
Gesetz bieten. Zusätzlich werden die 
aktuellen Änderungen des § 2 KSVG 
berücksichtigt und ausgeführt.

Die Zusammenkunft eignet sich 
hervorragend für alle Medienschaffen-
den, welche sich näher mit dem wichti-
gen Thema „Künstlersozialkasse“ und 
den dazugehörigen Regelungen be-
schäftigen möchten oder müssen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. An-
meldungen sind erbeten, da die Teil-

Am 12. April 2012 findet in den 
neugeschaffenen Seminarräu-
men des Journalistenzentrum 
Deutschland in Hamburg-Altona 
für Journalisten ein Vortrag zu 
dem Thema Künstlersozialver-
sicherungsgesetz (KSVG) statt. 
Hierzu lädt das Journalistenzent-
rum Deutschland in Kooperation 
mit der Hamburger Rechtsan
wältin Atefeh Shariamadari ein, 
welche bereits mehrere Fach
aufsätze zum Thema veröffent-
licht hat.

Vortrag über das Künstlersozialversicherungsgesetz
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 Seminarinhalt 
•	� Wann haben Sie sich durchgesetzt, 

polarisiert? Wie fühlten Sie sich  
dabei?

•	� Wann haben Sie einen Rückzieher 
gemacht und warum?

•	� Welche Facetten von Ihnen  
unterstreichen Ihre Persönlichkeit, 
welche vertuschen sie?

•	� Was ist Ihr USP (Unique Selling 
Proposition)? Ihr Alleinstellungs-
merkmal?

•	� Nur „nett“ ist langweilig!
•	� Wie können Sie sich einfallsreich 

positionieren, präsentieren und  
vermarkten?

•	� Wofür „brennen“ Sie wirklich?
•	� Was unterscheidet den Latte  

Macchiato vom Espresso?
•	� Weshalb haben Sie nicht das be-

kommen, was Sie haben wollten?
•	� Was machen Ihre Konkurrenten  

anders?

 Lernmethoden 
Den wissenschaftlichen Background 
des Seminars bilden neue Erkennt-
nisse aus dem Neuromarketing und 
der Werbepsychologie. 

Praktische Übungen zeigen, wie 
man sich selbst als einzigartige Marke 
darstellen kann, damit man einen un-
verwechselbaren Eindruck auf seine 
Umwelt macht und bereichernde Be-
ziehungen – nicht nur im Medienbusi-
ness – eingehen kann. Außerdem wird 
vermittelt, wie man es konkret schafft, 
echte, sichere Bindungen zu Partnern, 
Freunden, Kollegen, seinem Chef oder 
seinen Kunden aufzubauen und zu 
halten. 

Kurze Vorträge, Kleingruppenar-
beit, gegenseitige Interviews, Rollen-
spiele sowie viele praktische Übungen 
rund um das Thema „Selbsterkenntnis 
und Selbstdarstellung“ stehen im Mit-
telpunkt.

Um mit Spaß und Energie arbei-
ten zu können, muss man die 
psychologischen Eigenschaf-
ten einer starken Marke verste-
hen und diese Erkenntnisse auf 
die eigene Person übertragen 
können. Dieser Workshop wird 
persönliche Stärken und Schwä-
chen, besondere Talente und 
Fähigkeiten jedes Teilnehmers 
aufzeigen, um sich im Medien-
business erfolgreich zu positio-
nieren und sich am besten  
„verkaufen“ zu können. 

Unter Anleitung des  Dozen­
ten Michael Thiel kann jeder 
individuell herausfinden welcher  
Typ er ist, um sich dann in eine 
positive Richtung weiter zu 
entwickeln und schließlich sein 
volles Potential ausschöpfen zu 
können. 

Der Journalist als Marke 
Mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten  
Personal Coach und Diplom Psychologen Michael Thiel  
im Journalistenzentrum Deutschland

Seminar am 25. & 26. Mai 2012 in Hamburg

Mit welcher Strategie wird ein Journalist zur Marke?
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 Veranstalter / Ort 
Das Seminar wird vom Journalisten-
zentrum Deutschland veranstaltet und 
gefördert. Der Workshop findet in den 
neuen Konferenzräumen des Jour-
nalistenzentrum Deutschland in der 
Stresemannstraße 375 / Eingang 10 in 
Hamburg Altona statt. Die loftähnliche 
Umgebung bietet viel Raum für kre-
ative Ideen und Konzepte. Getränke 
und Mittagessen sind im Seminarpreis 
enthalten. 

Einen Anfahrtsplan sowie eine 
Hotelliste mit Übernachtungsmöglich-
keiten von günstig bis exklusiv finden 
Sie unter www.PresseSeminare.org.

Auf Wunsch werden Ihnen diese 
auch gerne per Post zugesandt. Das 
Seminar richtet sich an Journalisten 
aller Medien. Alle Teilnehmer erhal-
ten ein Zertifikat über die Fortbildungs-
maßnahme.

Bitte beachten Sie, dass der Ver-
anstaltungsort nicht barrierefrei ist.

 Seminarkosten 
Die Seminargebühr beträgt EUR 195,– 
für Mitglieder (Frühbucherrabatt bis 
10. Mai 2012, danach EUR 230,–) und 
EUR 230,– für Nichtmitglieder (Früh-
bucherrabatt bis 10. Mai 2012, danach 
EUR 250,–). Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

 Veranstaltungszeiten 
25. Mai 2012 von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr
26. Mai 2012 von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr

 Buchung 
Journalistenzentrum Deutschland
Stresemannstraße 375
D-22761 Hamburg
Telefon: 040 89977-99
Fax: 040 89977-79
E-Mail: briefe@dpv.org

Das Seminar ist auch online buchbar. 
Gehen Sie dazu und für weitere Infor-
mationen auf 
 www.PresseSeminare.org  

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine schriftliche Bestätigung, die Hotel- 
liste, den Anfahrtsplan sowie einen 
Vorab-Fragebogen zu Ihren Wünschen 
und Vorstellungen zum Seminar. 

  Nutzen Sie den Frühbucherrabatt   
  bis zum 10. Mai 2012 

Interviews und Rollenspiele stehen im Mittelpunkt des Workshops
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Der Dozent Michael Thiel ist Di-
plom-Psychologe und arbeitet seit 
mehr als 20 Jahren auch als Perso-
nal Coach. Sein Handwerk lernte er 
unter anderem in den USA bei dem 
2007 verstorbenen Paul Watzlawik 
und bei Friedemann Schulz von Thun 
in Hamburg. 

Neben seiner psychotherapeuti-
schen Tätigkeit ist er als Berater vieler 
Firmen wie Nestlé, Unilever, Springer 
Verlag und BMW tätig und gibt ent-
sprechende Seminare. Vielen Fern-
sehzuschauern ist er als TV-Modera-
tor z. B. von „Räum Dein Leben auf!“ 

(WDR/NDR), „Familienhilfe mit Herz“ 
(RTL) und „Schluss mit Hotel Mama!“ 
(Kabel1) bekannt.

Mit seiner Kollegin Annika Lohstroh 
betreibt er seit über 13 Jahren äußerst 
erfolgreich ein Medienbüro in Ham-
burg. Zusammen haben sie das Buch 
„Raus aus der Sackgasse – wie Sie 
sich aus verfahrenen Situationen be-
freien und wieder durchstarten“ (Dro-
emer Knaur Verlag) geschrieben. Im 
Januar 2011 erschien im Gütersloher 
Verlag ihr neues Buch „Deutschland, 
einig Jammerland – wie man durch 
Nörgeln nach oben kommt!“. 
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Erfolgreich als Journalist

Die im Hamburger Hafen stattfin-
dende Veranstaltung wurde von 

dem renommierten Dipl.-Psychologen 
und Personalcoach Alexander Lutzius 
zusammen mit der Existenzgründungs-
fachfrau Dagmar Rissler moderiert. 
Gemeinsam mit den Trainern erarbei-
teten die Teilnehmer an zwei Tagen Lö-
sungen zur besseren Vermarktung und 

Präsentation ihrer eigenen Person. An 
einem der Tage standen den Seminar-
teilnehmern mit Gabriele Krink (Steu-
erberatung) und Mirjam Büttner (Jour-
nalistenberatung) weitere Mentoren für 
individuelle Fragen Rede und Antwort.

Interessant war die Zusammen-
setzung der Teilnehmer, welche das 
Seminar zur Professionalisierung ihrer 
Arbeit für sich nutzten. Hierbei spielte 
es keine Rolle, ob sie sich gerade erst 
vor kurzem selbstständig gemacht ha-

niken, Persönlichkeitstests, Nischen-
findungstechniken und Rollenspielen 
mit dem Ziel entwickelt, den Teilneh-
mern eine Methodenkompetenz zu 
vermitteln und die sogenannte Hilfe 
zur Selbsthilfe zu geben. Klarheit über 
die eigenen Werte und Ziele finden, 
Netzwerke effektiv nutzen und selbst-
sicheres Auftreten waren einige der 
Punkte, welche die Seminarteilneh-
mer beschäftigten. Die umfassende 
thematische Mischung, die das Semi-
nar abdeckte, machte es zu zwei sehr 
anregenden Tagen mit hanseatischem 
Flair für Berater und Teilnehmer glei-
chermaßen.

„Die Frage, wie man sich als Jour-
nalist, ob nun etabliert oder gerade erst 
am Anfang seiner Tätigkeit, erfolgreich 
positioniert, stellen sich viele. Mein 
Eindruck ist, dass dieses zwar kurze, 
jedoch inhaltsstarke Seminar einen 
klärenden und motivierenden Beitrag 
zur Beantwortung vieler Frage leisten 
kann“, so die Trainerin Dagmar Rissler.

Mehr Informationen zu zukünftigen 
Seminaren, Workshops und Vorträgen 
finden sich unter 
 www.PresseSeminare.org �

ben, bereits seit 25 Jahren freiberuflich 
tätig sind oder sich in einem Angestell-
tenverhältnis befinden. Journalisten 
aus unterschiedlichsten Sparten wie 
Fotografen, Verleger, Printredakteure, 
Videojournalisten oder Radiomodera-
toren hatten die Gelegenheit, sich mit 
Kollegen zum aktuellen Marktgesche-
hen auszutauschen und über die eige-
nen Hindernisse zu reflektieren.

Im Mediengeschehen 
erfolgreich positionieren

„Besonders positiv an diesem Semi-
nar war die intensive Zusammenarbeit 
aller Teilnehmer. Der Workshop war 
kurzweilig und abwechslungsreich ge-
staltet. Ich habe einige gute Tipps und 
nebenbei nützliche Internetadressen 
bekommen“, so das Feedback von Ra-
diomoderator und Onlinejournalist Mi-
chael Neubauer aus Kiel. Kerstin Nyst, 
Pressesprecherin vom Journalisten-
zentrum Deutschland: „Besonders ge-
lungen fand ich das Rollenspiel. Hier 
konnte jeder unbefangen üben, frei zu 
sprechen, um sich künftig besser ver-
markten zu können.“

Das Dozententeam hatte für die 
Umsetzung des Workshops eine span-
nende Mischung aus Kreativitätstech-

Im vergangenen Oktober traf 
sich auf dem legendären Muse-
umsschiff Cap San Diego wieder 
eine Gruppe Journalisten, um an 
dem Workshop „Erfolgreich als 
Journalist“ teilzunehmen. Das 
Seminar wird aufgrund großer 
Nachfrage bereits seit mehreren 
Jahren vom Journalistenzentrum 
Deutschland veranstaltet und ge-
fördert und war auch dieses Mal 
wieder ein voller Erfolg. 

Seminarrückblick
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Besonders stimulierend:  
das legendäre Museumsschiff  
Cap San Diego

Für die Kopfstandmethode sind 
keine Verrenkungen erforderlich
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I n Deutschland bieten alle Zah-
lungsterminals auch die Möglich-

keit, die Autorisierung mittels Magnet-
streifen vorzunehmen – aber in einigen 
anderen Ländern kann die Autorisie-
rung nur noch mittels Chipkarte und 
Eingabe der PIN vorgenommen wer-
den. Der Chip ist dabei ein wirksamer 
Schutz der gespeicherten Daten gegen 
eine Duplizierung oder Manipulation. 
Denn die PIN ist im Chip enthalten und 
kann, laut Angaben der herausgeben-
den Bank, nicht ausgelesen werden.

Grundsätzlich bietet die neue 
Technologie zwei Verfahrensweisen. 
Bei dem Offline-Verfahren werden 
PIN, Kartendaten und die Höhe des 
Verfügungsrahmens bei der Zahlung 
im Geschäft von dem Zahlungstermi-
nal aus dem Chip ausgelesen. Wenn 
PIN und Kartendaten korrekt sind, 
wird die Transaktionssumme direkt mit 
dem auf dem Chip gespeicherten Ver-
fügungsrahmen verrechnet. Bei dieser 
Variante ist es nicht erforderlich, die 
Transaktion sofort online an die Kre-
ditkartenbank zu übermitteln. Im Le-
sefeld des Zahlungsterminals macht 
sich das durch die Meldung „Autori-
sierung erfolgt“ bemerkbar, statt wie 
bisher „Zahlung erfolgt“. Die Daten 
werden zu einem späteren Zeitpunkt 
gesammelt an die Kreditkartenbank 
geschickt.

Mehr Sicherheit und 
Gebührensenkung

Ist das kreditkartenakzeptierende Ge-
schäft hingegen online mit der Kredit-
kartenbank verbunden, so wird ledig-
lich überprüft, ob die Karte gültig ist 

und ob der Verfügungsrahmen aus-
reicht. Dann wird die Zahlungsfreigabe 
erteilt und der auf dem Chip registrierte 
Verfügungsrahmen entsprechend ge-
ändert. Bei dieser Variante erfolgt ge-
nerell eine Quittung „Zahlung erfolgt“, 
alle Transaktionsdaten sind bereits bei 
der Kreditkartenbank erfasst.

Die sogenannten Hybridkarten 
sind immer mit einem Magnetstrei-
fen und Chip versehen. Aus logisti-
schen Gründen dauert die Umstellung 
der bereits ausgegebenen „alten“ Ver-
bandskreditkarten auf die neue Ver-
sion an. Sie dürfte im ersten Quartal 
des Jahres abgeschlossen werden.

DPV und bdfj-Mitglieder, die in ein 
Land reisen, welches den Chip vor-
aussetzt, wird empfohlen, rechtzeitig 
die herausgebende Bank zu informie-
ren. Am schnellsten geht es, wenn die 
Karte physisch defekt ist. Die Zusen-
dung einer „be-chipten“ PressCredit-
Card erfolgt dann bevorzugt. 

In Zeiten ständiger Preissteige-
rungen hat die herausgebende Bank 
Ende letzten Jahres außerdem ent-
schieden, die Mahngebühren für Kun-
den, welche fällige Zahlungen nicht 
fristgerecht geleistet haben, von bis-
her EUR 10,00 auf zukünftig EUR 4,90 
zu reduzieren.

Neues Verbandsportal 
für Neuwagen

Für Inhaber der PressCreditCard gibt 
es als Zusatznutzen unter anderem 
die Möglichkeit, innerhalb des „Ver-
bandsportal für Neuwagen“ spezielle 
Einkaufsmöglichkeiten auszuloten. Da-
bei können Sie www.verband-auto.de 
zur Informationseinholung sowie bei 
Interesse zur Erzielung eines hohen 
Rabattes über einen kooperierenden 
Vertragshändler nutzen. Es handelt 
sich dabei um Autoverkäufe zu Son-
derkonditionen über den deutschen 
Vertragshandel und nicht um Re-Im-
porte. Lediglich Fahrzeuge der Marke 
Mercedes müssen unter Angabe von 
Typ, Konfiguration, Name, Anschrift, 

Telefonnummer und Emailadresse di-
rekt bei dem persönlichen Ansprech-
partner des Journalistenzentrum 
Deutschland, Herrn John Kames, an-
gefragt werden. Dafür bietet Mercedes 
auch Tageszulassungen an.

Die Neuwagen-Konfiguration  er-
folgt über einen Link zum Herstel-
ler. Dabei wird das Fahrzeug nach 
den Wünschen der Journalisten kon-
figuriert werden. Die endgültige Ver-
sion kann bequem als PDF-Datei  ab-
gespeichert werden. Die Nutzung des 
Portals ist unverbindlich und kosten-
frei. Erst nachdem ein Nutzer  das auf 
seine Anfrage hin erfolgte Angebot er-
halten und akzeptiert hat, erfolgt ein 
bindender Kaufvertrag.

Die Einlogdaten zum Zugang in 
das Verbandsportal für Neuwagen fin-
den Mitglieder unter 
www.presse-konditionen.org 
in der Kategorie „Kraftfahrzeuge/Fort-
bewegung“. Auf dieser Webpräsenz 
finden sich auch zahlreiche Informati-
onen zu anderen Ermäßigungen diver-
ser Autohersteller und -händler.

Die Antragsformulare und alle 
weiteren Informationen finden Mitglie-
der von DPV und bdfj unter 
 www.PressCreditCard.de 

Für alle Fragen, welche die Web-
seite nicht beantwortet, steht den  
Mitgliedern des Journalistenzentrum  
Deutschland ihr persönlicher An-
sprechpartner John Kames gerne zur 
Verfügung.

John Kames 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 75 
D-61250 Usingen 
Tel. 06081 687286 
Mob. 0177 6622334 
joka@PressCreditCard.de �

Foto: Rafalstachura

PressCreditCard
Neuerungen bei der einzigen  
Berufskreditkarte für Journalisten

Die goldene PressCreditCard 
wartet mit mehreren Verbesserun
gen auf. Dabei gewinnt das Thema 
Chipkarte an Bedeutung, da nicht 
wenige Händler bereits Geräte 
haben, die bei der Zahlung eine 
Eingabe der PIN verlangen. 

In Zukunft werden alle Karten mit 
einem Chip ausgerüstet sein



Februar 2012 
Verbandsportal für Neuwagen

Das Journalistenzentrum Deutsch-
land verlinkt zu neuem Verbandsportal 
für Neuwagen. Inhaber der PressCredit
Card erhalten hier beim Autokauf be-
sondere Konditionen. Die Zugangs- 
daten finden Mitglieder unter 
www.presse-konditionen.org 
in der Kategorie „Kraftfahrzeuge/Fort-
bewegung".

Januar 2012
Medienpartner Pressekonferenz

Das Journalistenzentrum Deutsch-
land fungiert exklusiv bei einer Presse-
konferenz im Rahmen der Grünen Wo-
che als Medienpartner. Dabei stellt 
sich der Ministerpräsident des wich-
tigsten pakistanischen Bundeslandes 
Punjab, Mian Shahbaz Sharif, den kriti-
schen Fragen der Journalisten.

November 2011
Spendenaktion mit  
Reporter ohne Grenzen

Gemeinsam mit Reporter ohne 
Grenzen führen die Journalistenver-
bände DPV und bdfj auch in diesem 
Jahr wieder eine Spendenaktion durch, 
um diese Organisation im gemeinsa-
men Engagement für die Freiheit der 
Presse zu unterstützen.

Internationaler Presseausweis  
für Zweitberufler

Ab sofort ist die Beauftragung ei-
nes Internationalen Presseausweises 
auch für die zweitberuflichen Journa-
listen möglich. Das Dokument gleicht 

in seiner Ausführung einem sehr hoch-
wertigen Reisepass und ist mit ver-
schiedenen Sicherheitsmerkmalen 
(Hologramm, Guilloche u. a.) versehen 
sowie auf Spezialpapier gedruckt. Es 
umfasst 72 Seiten und enthält alle In-
formationen in 40 Sprachen

.
Oktober 2011
Erfolgreich als Journalist

Auf dem legendären Museums-
schiff Cap San Diego trifft sich wie-
der eine Gruppe Journalisten, um an 
der Workshop-Reihe „Erfolgreich als 
Journalist“ teilzunehmen. Die Veran-
staltung wird von dem renommierten 
Dipl.-Psychologen und Personalcoach 
Alexander Lutzius zusammen mit der 
Existenzgründungsfachfrau Dagmar 
Rissler moderiert. Gemeinsam mit den 
Trainern erarbeiteten die Teilnehmer 
an zwei Tagen Lösungen zur besseren 
Vermarktung und Präsentation ihrer ei-
genen Person.

September 2011
Petition Free Burma's  
Video Journalists

Vertreter der Journalistenverbände 
DPV und bdfj unterzeichnen eine Peti-
tion der Organisation Free Burma's Vi-
deo Journalists im gemeinsamen Enga-
gement für die Pressefreiheit weltweit. 
An die Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) wird dringend appel-
liert, das Verhältnis zum Nachbarstaat 
Burma dahingehend zu nutzen, dass 
Burma die drakonischen Beschränkun-
gen für die Medien aufhebt und inhaf-
tierte Journalisten freilässt.

Weltkongress  
International Press Institute

Vertreter des Journalistenzentrum 
Deutschland nehmen am Weltkongress 
des International Press Institute in Tai-
pai (Taiwan) teil. Themenschwerpunkt 
ist die Verteidigung der Meinungsfrei-
heit weltweit. Am Montag beteiligen 
sich die stimmberechtigen Mitglieder-
verbände DPV und bdfj an der Verab-
schiedung der aktuellen Statuten und 
Resolutionen.

Eingabe an  
Europäische Kommission

Die Journalistenverbände DPV 
und bdfj zeichnen für eine Eingabe an 
die Europäische Kommission. Gegen-
stand des Begehrens sind verschie-
dene Forderungen nach einem wirksa-
men Datenschutz für die Journalisten 
und Bürger der Mitgliedsstaaten.

Freiheit statt Angst –  
Stoppt den Überwachungswahn

Vertreter von DPV und bdfj beteili-
gen sich an der in der Hauptstadt statt-
findenden Demonstration „Freiheit statt 
Angst – Stoppt den Überwachungs-
wahn“. Die Verbände des Journalisten-
zentrum Deutschland sprechen sich ge-
gen eine Vorratsdatenspeicherung aus, 
weil diese jene beruflichen Aktivitä-
ten von Medienmachern beeinträchtigt, 
welche auf Vertraulichkeit basieren. Da-
durch schadet die verdachtslose Über-
wachung letztlich unserer freiheitlichen 
Gesellschaft insgesamt.

Die aktuellen Hinweise zum Enga-
gement des Journalistenzentrum 
Deutschland finden Sie auf den In-
ternetauftritten der Berufsverbände.

Engagement – RückBLENDE
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